
Zweite Ordnung zur Änderung der Ordnung 
über das Verfahren zur Berufung 
von Professorinnen/Professoren 

und Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren 
der Westfälischen Wilhelms-Universität 

vom 11. Februar 2007 
vom 4. August 2014 

 
 

 Artikel I  
 
Die Ordnung zur Änderung der Ordnung über das Verfahren zur Berufung von 
Professorinnen/Professoren und Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren der Westfälischen Wilhelms-
Universität vom 11. Februar 2007, zuletzt geändert durch Ordnung vom 31. Januar 2011 (AB Uni 
2011/2) wird wie folgt geändert: 
 
 

1. § 2 Abs. 5 Satz 2 erhält folgende Fassung:  
 
„Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Westfälischen Wilhelms-Universität 
und das Personal der Westfälischen Wilhelms-Universität im Sinne des § 78 Abs. 3 HG 
können nur in begründeten Ausnahmefällen und wenn zusätzlich die Voraussetzungen des 
Satzes 1 vorliegen, berücksichtigt werden.“ 
 

2. § 3 Abs. 1 S. 1 erhält folgende Fassung: 
 
„Der Fachbereichsrat bildet zur Vorbereitung eines Berufungsvorschlags eine 
Berufungskommission, der vier Vertreterinnen/Vertreter der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer und bis zu insgesamt drei Mitglieder aus den anderen 
Gruppen, darunter mindestens eine akademische Mitarbeiterin/ein akademischer Mitarbeiter 
und mindestens eine Studierende/ein Studierender, angehören; die Mitglieder der 
Berufungskommission werden von den jeweiligen Gruppen im Fachbereichsrat getrennt 
gewählt.“ 
 

3. In § 3 Abs. 1 Satz 3 werden die Wörter „anderer Universitäten“ durch „anderer Hochschulen“ 
ersetzt. 
 

4. In § 3 Abs. 3 Sätze 1,2 und 3, § 3 Abs. 5 S. 1, § 4 Abs. 3 S. 2 und § 4 Abs. 8 wird 
„Kommission“ jeweils durch „Berufungskommission“ ersetzt.  
 

5. § 3 Abs. 8 erhält folgende Fassung: 
 
„Die Berufungskommission kann weitere Mitglieder auch anderer Fachbereiche oder Externe 
mit beratender Stimme hinzuziehen. Externe im Sinne des Satzes 1, die 
Professorinnen/Professoren anderer Hochschulen sind, können zugleich mit der Erstellung 
der gemäß § 2 Abs. 1 vorzulegenden Gutachten beauftragt werden. Soweit es um die 
Besetzung einer Stiftungsprofessur geht, kann der Fachbereichsrat auch die Entsendung einer 
Vertreterin/eines Vertreters der Stifterin/des Stifters in die Berufungskommission mit 
beratender Stimme zulassen. In Berufungsverfahren in der Medizinischen Fakultät kann eine 
Vertreterin/ein Vertreter des „Interdisziplinären Zentrums für Klinische Forschung in der 
Medizinischen Fakultät der WWU“ mit beratender Stimme an den Sitzungen der 
Berufungskommission teilnehmen.“  
 

6. In § 3 werden nach Absatz 8 folgende Absätze 9 und 10 angefügt: 
 
„(9) Einer Kommission soll in der Regel nicht angehören, wer in einem 
Abhängigkeitsverhältnis zu der zu besetzenden Professur steht oder stehen wird, 
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insbesondere also als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der zu besetzenden Professur 
beschäftigt ist. Entsprechendes gilt auch, wenn eine Beschäftigung bei einem ordentlichen 
Mitglied aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren in der Berufungskommission 
vorliegt.  

 
(10) In den Fällen des Abs. 3 kann der Fachbereichsrat vor oder nach der Wahl entscheiden, 
dass eine Mitwirkung potentiell befangener Mitglieder aufgrund deren Expertise für die zu 
besetzende Stelle gleichwohl notwendig und eine neutrale Entscheidung zu erwarten ist.“ 
 

7. Nach § 3 wird folgender § 3 a eingefügt:  
 

 „Befangenheit einzelner Mitglieder der Berufungskommission 
 
 
(1) Ein absoluter Befangenheitsgrund liegt dann vor, wenn sich ein Mitglied der 

Berufungskommission selbst beworben hat oder wenn sich ein Angehöriger im Sinne des 
§ 20 Abt. 5 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW beworben hat. 

 
(2) Ein relativer Befangenheitsgrund liegt dann vor, wenn die begründete Besorgnis besteht, 

dass das Mitglied der Berufungskommission keine neutrale Entscheidung fällt. Dies kann 
insbesondere dann der Fall sein, wenn  

 
a. eine enge persönliche Bindung eines Mitglieds der Berufungskommission, etwa im 

Sinne einer persönlichen Freundschaft, oder ein von einem Konflikt belastetes 
Verhältnis zu einem der Bewerber besteht;  

 
b. eine enge wissenschaftliche Kooperation, zum Beispiel die Durchführung 

gemeinsamer Projekte oder gemeinsamer Publikationen im Sinne einer Co-
Autorenschaft zwischen einem Mitglied der Berufungskommission und einem 
Bewerber innerhalb der letzten drei Jahre bestand;  

 
c. das Berufungskommissionsmitglied ein Gutachten für eine Qualifikationsschrift nach 

Abschluss der Masterphase der Bewerberin oder des Bewerbers erstellt hat oder an 
einer Evaluation bei einer Juniorprofessur der Bewerberin oder des Bewerbers 
mitgewirkt hat, sofern dies in den letzten drei Jahren erfolgt ist;  

 
d. eine dienstliche Abhängigkeit oder Betreuungsverhältnis bis sechs Jahre nach 

Beendigung des Verhältnisses zu einem der Bewerber bestanden hat;  
 

e. eine maßgebliche Beteiligung des Bewerbers an der Berufung des Mitglieds der 
Berufungskommission oder an einer Berufung des Bewerbers durch ein Mitglied der 
Berufungskommission innerhalb der letzten drei Jahre vorgelegen hat;  

 
f. eigene wirtschaftliche Interessen an der Entscheidung über die zu berufene Stelle 

bestehen.  
 
(3) Erlangt ein Mitglied der Berufungskommission Kenntnis, dass gegenüber einem oder 

mehreren der Bewerberinnen oder Bewerber ein relativer Befangenheitsgrund vorliegt, 
legt er diesen Umstand einschließlich der Gründe, aus denen sich die Befangenheit oder 
die Besorgnis einer Befangenheit ergeben kann, unverzüglich der Vorsitzenden / dem 
Vorsitzenden der Berufungskommission offen, die/der hierüber die 
Berufungskommission informiert. Ist der Vorsitzende / die Vorsitzende selbst befangen, 
übernimmt diese Aufgabe der oder die stellvertretende Vorsitzende, in Ermangelung eines 
Stellvertreters das dienstälteste Mitglied aus der Gruppe der Professoreninnen und 
Professoren. 

 
(4) In den Fällen des Absatzes. 2 entscheidet die Berufungskommission mit einfacher 

Mehrheit darüber, ob die Befangenheit bzw. die Besorgnis der Befangenheit so schwer 
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wiegt, dass das befangene Berufungskommissionsmitglied aus der 
Berufungskommission ausscheidet und durch eine/n Stellvertreter/in zu ersetzen ist. Ist 
kein/e Stellvertreter/in vorhanden, informiert die Berufungskommission den 
Fachbereichsrat, der sodann eine Nachwahl durchführt.  

 
(5) Kommt die Berufungskommission in den Fällen des Absatz . 2 zu dem Ergebnis, dass die 

Besorgnis der Befangenheit oder die Befangenheit nicht so gravierend ist, dass ein 
Ausscheiden des befangenen Mitglieds geboten ist, kann sie anordnen, dass das 
befangene Mitglied der Berufungskommission sich bei den Entscheidungen über die 
betreffende Bewerberin oder den betreffenden Bewerber zu enthalten hat. Diese Lösung 
kann insbesondere dann gewählt werden, wenn die betreffende Bewerberin oder der 
betreffende Bewerber im weiteren Verlauf des Berufungsverfahrens voraussichtlich nicht 
mehr weiter verfolgt wird.“ 

 
8. In § 7 Satz 1 und Satz 2 wird hinter dem Wort „angehörenden“ das Wort „stimmberechtigte“ 

eingefügt.  
 
9. In § 7 Satz 1 werden die Wörter „Entscheidung über die Berufung“ durch „Entscheidungen 

über die Reihung und Verabschiedung der Berufungsliste“ ersetzt. 
 

10. § 9 Abs. 1 erhält folgende Fassung:  
 
„Das Rektorat kann eine/einen oder mehrere Berufungsbeauftragte bestellen“. 

 
11. § 9 Abs. 2 erhält folgende Fassung:  

 
„Die/Der Berufungsbeauftragte fungiert als Ombudsfrau/Ombudsmann, die/der in erster 
Linie die Aufgabe hat, in Verfahrens- und Auslegungsfragen beratend tätig zu werden.“ 
 

12. § 9 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
 „Die/Der Berufungsbeauftragte kann an den Sitzungen einer Berufungskommission mit 
beratender Stimme teilnehmen, sofern ein Mitglied der Berufungskommission, das Dekanat 
des jeweiligen Fachbereichsrats oder das Rektorat dies beantragt.“ 
 

13. § 10 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
 
„Erkennt das Dekanat die geltend gemachten Zweifel nicht als nachvollziehbar an, setzt die 
Kommission ihre Arbeit unter Einbeziehung aller Bewerberinnen/Bewerber gemäß Absatz 2 
fort, soweit der Vorstand des Universitätsklinikums hiergegen nicht innerhalb von zwei 
Wochen nach Kenntnis von der Dekanatsentscheidung die Schlichtungskommission gemäß § 
16 Abs. 2 Universitätsklinikumsverordnung anruft, die abschließend entscheidet.“ 
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Artikel II 
 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 

 
 
 
 
 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 16. 
Juli 2014. 
 
Münster, den 4. August 2014  Die Rektorin 

  
 Prof. Dr. Ursula Nelles 
 
 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die 
Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie Bekanntmachungen von 
Satzungen vom 08.02.1991 (AB Uni 91/1), zuletzt geändert am 23.12.1998 (AB Uni 99/4), hiermit 
verkündet. 
 
Münster, den 4. August 2014  Die Rektorin 

 
 Prof. Dr. Ursula Nelles 
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